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In den Jahren 2012 und 2013 veröffentlichte die angesehene 
Fachzeitschrift für kommunalwirtschaftliches Handels, UNTER-
NEHMERIN KOMMUNE, in loser Folge einige Beiträge, in 
denen die Autoren gängige Vorurteile und Stigmatisierungen zu 
Kommunen und deren Unternehmen aufs Korn nahmen und 
mit Fakten und Argumenten widerlegten. Diese Texte fanden ein 
unisono positives Echo. Das verwunderte nicht, handelte es sich 
doch bei den Lesern um jene, die regelmäßig und zu Unrecht 
gescholten wurden. Die „Aufklärung“ war vor allem Balsam für 
die Seele, denn Überzeugungsarbeit zu den Tugenden der Kom-
munalwirtschaft war nicht mehr zu leisten.

Was aber mit jenen, die aus Unkenntnis und weil das an 
deutschen Stammtischen einfach dazu gehört, über träge und 
bürokratische Monopolisten herziehen, und bei allen Um-
fragen trotzdem ankreuzen, dass sie zu ihren Stadtwerken und 
Sparkassen das allergrößte Vertrauen haben? Die lesen in ihrer 
Regionalzeitung ja auch nur dann etwas über Kommunalwirt-
schaft, wenn Preise der Marktentwicklung folgend erhöht werden 
oder ein prächtig besuchtes Stadtwerkefest als vorgeblich zu teuer 
gebrandmarkt wird.

Schon diese Mischung aus inniger Zuneigung und verbaler 
Abwertung war Grund, endlich ein Buch für all jene zu 
schreiben, die keine kommunalwirtschaftlichen Fachzeitschriften 
lesen, aber kommunalen Unternehmen aufs Engste verbunden 
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sind. Als Kunden und als Eigentümer. Das sind letztendlich alle 
Bürger dieses Landes, und wir wären froh, wenn sie zahlreich zu 
dieser Lektüre greifen.

Zu denen, die 2012/2013 erste Texte zu diesem Thema ver-
fassten, gehörten die beiden Autoren dieses Buches und Falk 
Schäfer, seit 2011 verantwortlicher Redakteur von UNTER-
NEHMERIN KOMMUNE. Falk Schäfer hat das Entstehen 
unseres Buches mit aktuellen Recherchen, vielen Tipps und als 
streitbarer Leser unserer Manuskripte sehr unterstützt. Dafür 
möchten wir ihm an dieser prominenten Stelle ganz herzlich 
danken.

Sven-Joachim Otto � Michael Schäfer
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1
Kommunalwirtschaft in 

Deutschland – ein besonde-
res Wesen

Wenn die Tage und Nächte ab Oktober wieder frostig werden, 
wenn wir morgens ins Büro fahren, abends das Licht anmachen, 
bei jedem Spülen und anschließendem Händewaschen, wenn wir 
krank sind, wenn wir sterben oder geboren werden, wenn wir 
abends ins Theater gehen, wenn wir wohnen, uns bewegen, die 
Zukunft planen – bei all diesen Gelegenheiten sind wir konfron-
tiert mit einem Wesen, welches wie kaum ein anderes gleichzei-
tig Vertrauen und Argwohn auf sich vereint, das die höchsten 
Beliebtheitswerte erreicht und dennoch pauschale Vorurteile 
provoziert. Kommunale Wirtschaft ist ein Sonderling in unserer 
kapitalistischen Welt. Sie funktioniert weitgehend nach den Prin-
zipien des Marktes und muss dennoch auch höheren Ansprüchen 
genügen. Sie muss sich in einer Zwitterrolle zwischen Profitma-
ximierung und der Pflege des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
einrichten – sie soll auf einem Pfad tanzen, der definitorisch und 
regulatorisch nicht fest fixiert ist. Die Auseinandersetzung mit 
dem Objekt wird angesichts dieser Unschärfe kaum einfacher. Es 
ist kompliziert, heißt es bei Facebook, wenn man seinen Bezie-
hungsstatus nicht klar umreißen kann oder will. Solo oder liiert – 
dazwischen lassen sich ganz offenkundig vielfältige Zwischentöne 
denken. Man mag einwenden, dass es vielleicht ganz gut täte, 
sich endlich festzulegen. Sicher. Doch es liegt nicht immer nur 
an einem selbst. Andere sind beteiligt. Und auch im Ungefähren 
kann es manchmal recht gemütlich sein.

M. Schäfer, S.-J. Otto, Das kommunale Nagelstudio, 
DOI 10.1007/978-3-658-09872-8_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
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Die besagte Unschärfe bietet jedoch auch Angriffspunkte in 
der öffentlichen Debatte. Kommunale Wirtschaft beweist tagein, 
tagaus, dass auch ohne das ausschließliche Primat des Gewinn-
strebens gut und verlässlich gewirtschaftet werden kann, dass sich 
Gemeinwohlorientierung, Nachhaltigkeit und Effizienz überein-
ander bringen lassen. Kommunale Wirtschaft in Deutschland ist 
damit eine dauerhafte Provokation für die ultraliberalen Markt-
ideologen, die lieber an unsichtbare Hände glauben, als an zwi-
schenmenschliche Solidarität. Die realsozialistische Ära in einem 
Teil Deutschlands liefert in diesem Zusammenhang genug Muni-
tion für polemische Attacken, die „öffentlich“ und „kommunal“ 
zu „sozialistisch“ und „Planwirtschaft“ umdeuten, die negieren, 
dass auch kommunale Unternehmen den grundlegenden Mecha-
nismen des Marktes unterliegen. Nun ist kommunale Wirtschaft 
ganz erheblichen Fesseln unterworfen, die ihren Wirkungsbe-
reich einschränken sollen. Groteskerweise plädieren gerade jene 
für regulatorische Zwänge, die sich sonst dem freien Unterneh-
mergeist verschrieben haben. Dabei geht es zum einen um Märk-
te, Kunden, Profite und unliebsame Konkurrenten, zum anderen 
aber auch darum, die Etablierung alternativer Wirtschaftsformen 
zu verhindern – von gemeinwohlorientierten Modellen, aus de-
ren bloßer Existenz sich ein Rechtfertigungsdruck für das freie 
Spiel von Partikularinteressen ableiten ließe.

Die Protagonisten der öffentlichen Wirtschaft argumentieren 
in der Regel deutlich weniger dogmatisch. Sie wissen, dass ihre 
Tätigkeit notwendigerweise mit dem Konzept der Daseinsvor-
sorge in einer bestimmten Region verknüpft ist – elementare 
Leistungen von öffentlichem Interesse, die nachhaltig, effizient, 
in einer angemessenen Dichte und kostengünstig zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Gerade weil sie streng reguliert werden 
und weil von interessierter Seite kontinuierlich auf noch engeren 
Fesseln bestanden wird, müssen sie sich verteidigen. Müssen 
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ständig aufs Neue beweisen, dass sie mindestens so gut arbeiten, 
wie ihre privaten Konkurrenten, und dabei auch noch Nutzen 
stiften für die jeweilige Kommune oder Region. Angesichts dieser 
Aufgaben, der knappen kommunalen Kassen sowie den Heraus-
forderungen von Energiewende und demografischem Wandel 
haben sie Beistand verdient.

Und so soll sich dieses Buch kritisch und zugegebenermaßen 
etwas parteiisch mit den Polemiken auseinandersetzen, die so 
häufig und meist bar jeglicher Evidenz über der kommunalen 
Wirtschaft ausgegossen werden. Anwürfe, die in der Regel dazu 
dienen sollen, kommunale Wirtschaft gezielt zu diskreditieren. 
Und wenn dies mit Fakten nicht gelingt, dann werden halt die 
ideologischen Diffamierungen aus der Mottenkiste geholt. Aus 
unserer langjährigen Praxis mit kommunalen Unternehmen und 
ihrem Umfeld haben wir die unserer Ansicht nach häufigsten 
Vorurteile gegenüber der kommunalen Wirtschaft gesammelt. 
Sie sollen im Verlauf dieses Buches auf ihren Wahrheitsgehalt 
überprüft werden. Das Ergebnis dieser Analyse war so eindeutig 
wie erwartbar. Inwieweit die „Irrtümer zur Kommunalwirtschaft“ 
tatsächlich noch bestehen, bleibt unklar. Die enorme Beliebtheit 
von Stadtwerken und Sparkassen deutet jedoch darauf hin, dass 
sie sich in den Ansichten der Menschen vor Ort kaum verfestigt 
haben. Doch das Umfeld kommunalwirtschaftlichen Handelns 
wird nicht nur in Bürgerbefragungen, sondern auch in Einfluss- 
und Lobbygruppen entschieden. Gerade in diesen Zusammen-
hängen kann es sinnvoll sein, den Vorwürfen sachlich, evident 
und valide entgegnen zu können. Und so hoffen wir, dass diese 
kleine Sammlung gerade dort zur Kenntnis genommen wird, wo 
die Systeme Politik und Wirtschaft aufeinandertreffen und wo 
über den Rechtsrahmen kommunalen Engagements entschieden 
wird.
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1.1  �Was ist kommunale Wirtschaft?

Über was reden wir hier eigentlich? Schon diese einfache Frage 
ganz am Anfang dieses Buches bringt uns in arge Schwierigkeiten. 
Kommunalwirtschaft – dies sei vorangestellt – ist äußerst viel-
gestaltig. Die Übergänge zu anderen Wirtschaftsbereichen sind 
fließend. Daher tut sich auch die Wissenschaft schwer mit einer 
allgemeinen Begriffsbestimmung. So bemängeln Cronauge und 
Westermann (2006), „dass regelmäßig kein Rückgriff auf eine 
Definition möglich ist“ (S. 33). Leider unternehmen aber auch 
diese Autoren nicht den Versuch, dieses Defizit auszugleichen. 
Immerhin formulieren sie den Gedanken, dass zum Wesen der 
gemeindlichen Selbstverwaltung auch das Recht gehöre, im 
Rahmen der Daseinsvorsorge Einrichtungen zum Wohle der 
Einwohner zu schaffen (S.  32). Gablers Wirtschaftslexikon 
(2015) sieht in der „Gemeindewirtschaft“ einen Sammelbegriff 
für diejenigen kommunalen Einrichtungen, die Entgelte für 
von ihnen erbrachte Versorgungs- oder Entsorgungsleistungen 
erheben, kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinde sowie 
wirtschaftliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
(Eigengesellschaften). Das Recht der Kommunen auf wirtschaft-
liche Betätigung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben sei Teil der 
kommunalen Selbstverwaltung im Sinne der Selbstverwaltungs-
garantie aus Artikel 28 (2) Grundgesetz. Grenzen ergäben sich 
aus dem öffentlichen Zweck, der kommunalen Leistungsfähig-
keit und der Subsidiarität.

Bei Wikipedia lässt sich ein Erklärungsversuch finden, der die 
Kategorien Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft verbindet 
– ein inhaltlich wie methodisch durchaus sinnvolles Herangehen. 
Es heißt, dass der Begriff der Daseinsvorsorge im Rahmen der 
derzeitigen Privatisierungsdebatte zunehmend polarisierend 
aufgefasst werde. Wer eher etatbezogen denkend, den Staat in 
erster Linie als „Gewährleistungsstaat“ ansieht, neige dazu, 
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dem Begriff eine besondere und wichtige Rolle einzuräumen. 
Liberale Politiker dagegen hielten das Ende der Daseinsvor-
sorge für gekommen. In jedem Fall sei seit der fortschreitenden 
Privatisierung zu beobachten, dass viele ehemals von Staats- 
bzw. Gemeindemonopolen wahrgenommene Daseinsvorsorge-
leistungen heute mit privaten Anbietern konkurrieren müssten 
bzw., dass unmittelbare Daseinsvorsorge heute auch von Privaten 
wahrgenommen würde. Hier zeige sich der Antagonismus 
zwischen einem „starken Staat“ im Ordnungssystem der Sozialen 
Marktwirtschaft und einem Gewährleistungsstaat, der sich auf 
die Setzung von Rahmenbedingungen beschränkt und deren 
Umsetzung Privaten überlässt.

Die EU-Kommission sieht in der Kommunalwirtschaft 
„marktbezogene oder nichtmarktbezogene Tätigkeiten, die im 
Interesse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Be-
hörden mit spezifischen Gemeinwohlverpflichtungen verknüpft 
werden“. Vertraglich verankert wurde die Daseinsvorsorge auf 
europäischer Ebene mit dem Vertrag von Lissabon als Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Art. 14 AEUV).

Einer der Autoren dieses Buches, Prof. Dr. Michael Schäfer, 
hat versucht, in seinem Standardwerk „Kommunalwirtschaft“ aus 
dem Jahre 2014, dieses begriffliche und definitorische Dickicht 
zu ordnen.

Danach ist Kommunalwirtschaft einerseits – im Sinne der 
wirtschaftlich zu erbringenden Daseinsvorsorge – integraler Be-
standteil der kommunalen Selbstverwaltung, andererseits – im 
Sinne einer materiellen und finanziellen Basis – aber auch deren 
Voraussetzung.

Kommunalwirtschaft wird angesehen als Gesamtheit der 
wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen im Rahmen von 
Strukturen, die vollständig oder mehrheitlich in kommunalem 
Eigentum sind.

Da die Erbringung von Daseinsvorsorgeleistungen nicht 
zwingend an kommunalwirtschaftliche Strukturen gebunden ist, 
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Kommunalwirtschaft sich aber vor allem auf die Daseinsvorsor-
ge beschränken muss, ist Daseinsvorsorge die übergreifende und 
Kommunalwirtschaft deren Teilkategorie. So umfasst Daseins-
vorsorge im Gegensatz zur Kommunalwirtschaft nicht nur die 
Erbringung von Leistungen, sondern auch deren Aufgabenträ-
gerschaft.

Grundsätzlich kann Kommunalwirtschaft sowohl in 
öffentlich-rechtlichen als auch in privatrechtlichen Strukturen 
funktionieren. Allerdings dürfen Kommunen nur solche 
privatrechtlichen Strukturen etablieren, die eine Haftungs-
beschränkung beinhalten.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung obliegen den 
Kommunen das Recht zur eigenständigen Erledigung, das Recht 
zur Schaffung adäquater Strukturen sowie das Recht, die dafür 
notwendigen materiellen Grundlagen zu bilden. Das Sach- und 
Fiskalvermögen ist jedoch nur im engen juristischen Sinne Eigen-
tum der jeweiligen Gebietskörperschaft, grundsätzlich gehört es 
den Bürgern, die in ihr leben.

Ziel und Gegenstand kommunalwirtschaftlicher Betätigung 
sind Leistungen zur Daseinsvorsorge. Diese sollten im Sinne 
der Nutzenstiftung mit einer möglichst hohen Wirtschaftlich-
keit erbracht werden. Weite Teile der Daseinsvorsorge gehören 
aber nicht zum unmittelbaren Gegenstand kommunalwirtschaft-
licher Betätigung. Dies gilt etwa dann, wenn Unternehmen in 
öffentlichem/kommunalem Besitz per se nicht-wirtschaftliche 
Interessen verfolgen oder wenn sie in Ausübung hoheitlicher Ge-
walt tätig werden.1 In der Praxis lässt sich diese Unterscheidung 
allerdings nicht immer eindeutig treffen.

Kommunale Wirtschaft ist auch von der öffentlichen Wirt-
schaft abzugrenzen. Vattenfall als schwedisches oder die Deut-
sche Bahn als deutsches Staatsunternehmen auf der einen und 

1  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vom 1. 
Dezember 2009.
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lokal verankerte Stadtwerke oder andere Betriebe in kommunaler 
Hand unterscheiden sich nicht nur in ihrer Größe. Kommunal 
ist eine Teilmenge von öffentlich, staatlich eine andere. Kommu-
nales Eigentum ist Gruppeneigentum. Daraus ergeben sich ob-
jektiv und grundsätzlich basisdemokratische Strukturen, die für 
staatlichen Besitz nicht gelten. Auf der kommunalen Ebene ist 
Mitwirkung in Gestalt mandatierter Gremien oder auch mittels 
direkter Bürgerbeteiligung noch möglich. Kommunales Eigen-
tum ist damit die demokratischste Form von Wirtschaft über-
haupt. Zwar werden in den Kommunalverfassungen der Länder 
regelmäßig Vorgaben und Einschränkungen formuliert. Deren 
Zulässigkeit steht im Kontext mit Artikel 28, Absatz 2 Grund-
gesetz allerdings in Frage. Während sich die von den Ländern 
als Teil des Kommunalwirtschaftsrechts formulierten Einschrän-
kungen noch auf die vor der Marktliberalisierung bestehenden 
kommunalwirtschaftlichen Monopole beziehen, engagieren sich 
mit der weitgehenden Marktliberalisierung wesentliche Teile der 
Kommunalwirtschaft in einem wettbewerblichen Umfeld. Ergo 
haben die Beschränkungen aus Monopolzeiten ihre Berechtigung 
grundsätzlich verloren, bestehen aber in einzelnen Bundeslän-
dern in unterschiedlicher Ausprägung fort.

1.2  �Die historische Dimension

Die Daseinsvorsorge als ökonomisch-politisches Konzept hat 
ihre Wurzeln im frühen 19. Jahrhundert. Aus Dresden, der Stadt 
der sächsischen Könige, stammt ein anschauliches Beispiel. Die 
Continental Gas Association London bot dem Stadtrat an, die 
Stadtbeleuchtung auf Gas-Basis zu übernehmen. Die Offerte 
wurde abgelehnt – mit der Begründung, Dresden könne dies 
selbst erledigen und der Gewinn bliebe damit vor Ort (vgl. Exner 
2002).
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Dieses kleine Bonmot passt jedoch nur für die Geburtsstunde 
kommunaler Unternehmen in heutiger Prägung. Die Geschich-
te der Daseinsvorsorge reicht viel weiter zurück. Schließlich war 
die Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse in allen Gesell-
schaftsformationen ein zentraler Gegenstand von Arbeit und 
Produktion und so soll an dieser Stelle ein weiter historischer 
Bogen geschlagen werden.

In der urgesellschaftlichen Produktionsweise erfolgte die Be-
schaffung von Nahrung, Brennstoffen und Wasser im Verbund. 
Die Distribution genügte hierarchischen und solidarischen 
Kriterien, Wettbewerb spielte eine untergeordnete Rolle. Dies 
änderte sich im Übergang zur Mehrwertökonomie. Die agrarische 
Revolution der Produktivkräfte brachte einen neuen Typ der 
Produktion und eine neue Lebensweise hervor. Ergebnis war 
die Ausprägung einer Gentil(Stammes)gesellschaft. Historiker 
prägten den Begriff einer aneignenden Wirtschaft, womit das 
Zusammenfallen von Ziel und Verwertung von Arbeit bzw. deren 
originären Resultaten beschrieben wurde. Was produziert wird, 
etwa ein Nahrungsmittel, eignet sich der Produzent unmittelbar 
an, indem er es konsumiert.

Den Übergang zur nächsten Stufe der ökonomischen Ent-
wicklung beschrieb Karl Marx in Anlehnung an das Alte Testa-
ment als den eigentlichen Sündenfall der Menschheitsgeschichte. 
Es ist der Übergang von der ursprünglichen Akkumulation, 
geprägt von einer natürlichen Arbeitsteilung, zu einer Gesell-
schaft, die von Besitz bzw. Kapital normiert wird. Marx sah darin 
einen gesellschaftlichen Rückschritt. Entwicklungsgeschicht-
lich mindestens ebenso bedeutsam war jedoch der Umstand, 
dass nun eine optimale Allokation der Produktivkräfte möglich 
wurde. Einig sind sich die Historiker, dass in diesem Stadium 
der menschlichen Entwicklung aus einer egalitären Gesellschaft 
zunehmend libertäre Strukturen entstehen – mit dem Mit- und 
Gegeneinander von Besitzenden und Ausgebeuteten.
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Hier beginnt die Produktion von Kapital, dessen Akkumula-
tion und die Herausbildung einer von Ware-Geld-Beziehungen 
geprägten Ökonomie. Der Arbeitslohn ist jetzt die Vorausset-
zung, um im Austauschprozess Leistungen zur Daseinsvorsorge 
zu erwerben. Aus Sicht der Besitzenden an den Produktionsmit-
teln muss der Arbeitslohn die Reproduktion der Arbeitskraft auf 
optimalem Niveau gewährleisten. Es dauerte mehrere Jahrtausen-
de, bis diese Grundsätze von den ersten Sozialreformern wieder 
in Frage gestellt wurden. Es ist kein Zufall, dass dies wiederum 
mit der Entwicklung eines modernen Daseinsvorsorgeverständ-
nisses zusammenfällt.

Die Anfänge eines sozialpolitischen Konzeptes – Daseinsvor-
sorge
Daseinsvorsorge im modernen Sinne ist letztlich ein Kind der 
industriellen Revolution. Prägend war eine extrem beschleunig-
te Entwicklung von Technik, Produktivität und Wissenschaft, 
die einherging mit einer rasanten Bevölkerungszunahme. Insbe-
sondere in den Städten stiegen die Einwohnerzahlen sprunghaft 
an. Hier sammelte sich ein großes Produktivkräftepotential, das 
weitgehend entrechtet in den Fabriken für das eigene Überleben 
schuften musste. Entstanden ist eine zwar zahlenmäßig große, 
politisch und gesellschaftlich allerdings weitgehend ohnmäch-
tige neue Klasse : die Arbeiterschaft. Das Aufkommen sozialre-
volutionärer Bewegungen bildete recht schnell den Gegentrend 
zur massiven Ausbeutung breiter gesellschaftlicher Schichten. In 
Preußen, den anderen deutschen Staaten und später im Deut-
schen Kaiserreich reagierten die Regierungen mit einer Doppel-
strategie aus staatlicher Repression einerseits und vergleichsweise 
weitreichenden sozialpolitischen Reformen andererseits. Letztere 
waren dazu gedacht, den Druck vom Kessel zu nehmen, um so 
die gesellschaftliche Verteilung von Macht und Einfluss erhalten 
zu können. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt 
sich der moderne Begriff der Daseinsvorsorge auszuprägen. Hier 
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entstehen auch die ersten kommunalen Unternehmen. Als Mu-
nizipalsozialismus wurden Bestrebungen seitens kommunaler 
Verwaltungen bezeichnet, Infrastrukturunternehmen zum Woh-
le aller Einwohner unter die Kontrolle staatlicher Verwaltungen 
zu stellen. Heute dient der Begriff als polemische Keule gegen 
jedwede wirtschaftliche Betätigung von Kommunen. Seinerzeit 
war er an das wachsende Bewusstsein geknüpft, dass elementare 
Dienstleistungen eines gewissen Schutzes vor dem freien Spiel 
der Marktkräfte bedürften. Erreicht werden sollte ein sozialver-
träglicher Zugang der gesamten Bevölkerung zu einer grundle-
genden Infrastruktur. Dies betraf vor allem Elektrizitäts-, Gas- 
und Wasserwerke, aber auch die Straßenreinigung, Müllabfuhr, 
Krankenhäuser, Schlachthöfe sowie Straßenbahn-Gesellschaften. 
Hinzu kam, dass sich insbesondere für Netzökonomien zeigte, 
dass reine Marktstrukturen nur bedingt geeignet waren, sozial-
politische Fortschritte zu generieren. Konkurrierende Verkehrs-, 
Strom- und Wassernetze ließen sich rentierlich nicht aufrecht-
erhalten und schlossen niedrigere Einkommen von einem An-
schluss aus. Mit der Kommunalisierung der Infrastruktur ging 
der Beginn einer wissenschaftlichen Stadtplanung einher, die die 
Soziale Frage des 19. Jahrhunderts auch mit technischen Lösun-
gen beantworten wollte. In Deutschland wurden die städtischen 
Infrastruktur-Leistungen meist in Stadtwerken gebündelt. Diese 
Strukturen bestehen bis heute fort. Hier liegen die Ursprünge 
für eine moderne kommunale Daseinsvorsorge. Man rechnet 
mit Wachstum und glaubt an den Fortschritt. Dies erfordert 
Planung, die Ausweitung der Stadtgrenzen und den Ausbau der 
Infrastruktur. Im Übrigen lässt sich dieses Paradigma nahezu de-
ckungsgleich auch auf die aktuell zu erwartende Schrumpfung in 
vielen Kommunen anwenden. Eine angemessene Anpassung an 
diese Prozesse wird nur mit einer koordinierten und vernetzten 
Planung möglich sein. Doch zurück ins 19. Jahrhundert. Hier lö-
sen sich die Formen individueller Für- und Vorsorge zunehmend 
auf und werden zu öffentlichen Angelegenheiten. Ab 1840 ent-
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wickelt sich die „Städtetechnik“, seit den 1850er-Jahren die Mo-
dernisierung der traditionellen Armenpflege. Ab 1860 entsteht 
ein sich zunehmend ausdifferenzierendes kommunales Berufsbe-
amtentum und im letzten Drittel des Jahrhunderts dehnen sich 
die kommunal-öffentlichen Dienste immer weiter aus. Vor allem 
in der Zeit der Hochindustrialisierung im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts finden umfassende Entprivatisierungsprozesse 
im Bereich der Ver- und Entsorgung statt. Die immer stärker 
werdende Kommunalbürokratie geht von einer Unvereinbarkeit 
bestimmter Formen der Leistungsverwaltung mit erwerbswirt-
schaftlichen Zwecken aus, sodass Konfrontationen mit der Pri-
vatwirtschaft vorprogrammiert waren. Hier streitet nun ein kom-
munales Bürgertum gegen die Großindustrie, das Finanzkapital 
und gegen die Verfechter eines klassischen Wirtschaftsliberalis-
mus zu Fragen der öffentlichen Gemeindewirtschaft. Das kom-
munale Bürgertum setzt sich durch. Anfang des 20. Jahrhunderts 
sind in den 85 Städten des Deutschen Reichs mit über 50.000 
Einwohnern Wasser-, Gas-, Elektrizitätswerke, Straßenbahn und 
Schlachthof weitgehend kommunalisiert (vgl. Zielinski 1997, 
S. 297). Mit den Einnahmen aus gewinnbringenden Betrieben 
wurden schon damals zu nicht unerheblichen Teilen zuschussbe-
dürftige Aufgaben finanziert (vgl. Bogumil et al. 2010, S. 19 f.).

Daseinsvorsorge in der Moderne
Die im späten 19. Jahrhundert entstandenen kommunalwirt-
schaftlichen Strukturen in vielen größeren Städten des Reiches 
waren rechtlich für lange Zeit kaum umrissen. Es gab das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit eines neuen Wirtschaftsseg-
mentes. Dieses kannte jedoch zunächst keine spezifischen Re-
gularien und wirkte daher im Ungefähren. Der Rechtsbegriff 
der Daseinsvorsorge geht in Deutschland auf den Staatsrechtler 
Ernst Forsthoff und dessen Veröffentlichung „Die Verwaltung 
als Leistungsträger“ (1938) zurück. Nach Forsthoff bezieht sich 
Daseinsvorsorge auf „gemeinwohlorientierte“ Leistungen, wirt-



12 Das kommunale Nagelstudio

schaftlicher und nichtwirtschaftlicher Art, an deren Erbringung 
die Allgemeinheit und der Staat ein besonderes Interesse haben. 
„In den deutschen Gemeindeordnungen ist festgelegt, dass die 
Kommunen diejenigen öffentlichen Einrichtungen schaffen und 
erhalten sollen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Wohl und die Förderung des Gemeinschaftslebens ihrer Ein-
wohner erforderlich sind“ (Linke 2011, S. 4 f.). Als Bestandteile 
der Daseinsvorsorge gelten im Allgemeinen Abfallentsorgung, 
Energieversorgung, Wasser/Abwasser, ÖPNV, Wohnungswirt-
schaft, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Brandschutz, Rettungswesen, Gesundheitswesen, Alten-, 
Pflege- und Behindertenhilfe, Schulen, technische sowie kultu-
relle Infrastruktur. Diese Aufzählung ist keinesfalls feststehend 
und unveränderlich. Die Dynamik des Begriffs zeigt sich bei-
spielsweise daran, dass nach heutigem Verständnis das Angebot 
eines schnellen Internetzugangs nicht jedoch die Versorgung mit 
Grundnahrungsmitteln unter den Daseinsvorsorgebegriff fällt 
(vgl. Linke 2011, S. 28).

Der Kanon der elementaren Leistungen der Daseinsvorsorge 
ist definitorisch noch immer nicht klar umrissen. Dies zeigt 
sich unter anderem am Öffentlichen Personennahverkehr, der 
in einigen Landesgesetzen als pflichtige und in anderen als frei-
willige Aufgabe der Kommunen verzeichnet ist.

Eine Abgrenzung der Daseinsvorsorge in Bezug auf die Eigen-
wirtschaftlichkeit ist nicht geeignet. In der Praxis werden Da-
seinsvorsorgeleistungen zwar häufig unter Hinnahme von Ver-
lusten erbracht, obligatorisch ist dies jedoch nicht. Aufgaben der 
Daseinsvorsorge können ebenso wirtschaftlich erbracht werden. 
Dafür steht beispielhaft die Energieversorgung. Erbringer der 
Daseinsvorsorge können sowohl die leistende Verwaltung als 
auch Private innerhalb eines staatlich gesetzten Ordnungs-
rahmens sein. Trotzdem wird Daseinsvorsorge typischerweise mit 
dem Staat oder der Verwaltung gleichgesetzt. Da der staatliche 
Einfluss zur Sicherstellung eines adäquaten Leistungsangebotes 
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ein entscheidendes Merkmal der Daseinsvorsorge darstellt, ist 
ihre Kennzeichnung durch die öffentlich-rechtlichen Bindungen 
zur Wahrung des Gemeinwohls berechtigt (vgl. Linke 2011, 
S.  29). Daseinsvorsorge ist zwar der zentrale Gegenstand von 
Kommunalwirtschaft; beide Begriffe dürfen aber keinesfalls als 
Synonym verwendet werden. Die Erbringung der Leistungen ist 
eben nicht zwingend an die kommunalwirtschaftliche Betätigung 
gebunden.

Schlägt man den Begriff Daseinsvorsorge im Duden nach, 
wird dieser als „Vorsorge zur Absicherung des Daseins“ be-
schrieben. Weitere Begriffserklärungen bieten unter anderem 
die Bundesregierung und die Europäische Kommission. Erstere 
versteht unter Daseinsvorsorge „markt- oder nicht-markt-
bezogene Leistungen wirtschafts-, gesellschafts-, sozial- oder 
kulturpolitischer Art, die bei Bedarf mit staatlichen Mitteln (…) 
im Interesse der Allgemeinheit erbracht“ werden. Gemäß der 
Europäischen Kommission umfasst Daseinsvorsorge „Dienst-
leistungen, die im öffentlichen Interesse erbracht werden und 
mit einer Gemeinwohlverpflichtung verbunden sind“ (zitiert 
nach Linke 2011, S. 78 ff.). Darüber hinaus existieren zahlreiche 
weitere Definitionsansätze.

1.3  �Öffentliche Wirtschaft – was ist 
das und wer gehört dazu?

Die öffentliche Wirtschaft ist keine Insel der Glückseligen, son-
dern Teil der in Deutschland herrschenden Wirtschaftsordnung. 
Sie hat sich den grundlegenden Marktprozessen zu unterwerfen. 
Sie nimmt an den allgemeinen Austauschbeziehungen der Märk-
te teil, sie ist in die nationale und internationale Arbeitsteilung 
integriert, sie rekrutiert ihre Beschäftigten auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und sie unterliegt den allgemeinen Regeln des 


